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Ü Neue Anforderungen an Rechnungslegung und Revision

RECHNUNGSLEGUNG WIRD
TRANSPARENTER

Ab 2015 müssen Baugenossenschaften das neue Rechnungs-
legungsrecht anwenden. Änderungen gibt es bei Jahresrech-

nung und Revisionsschwellenwerten. Es empfiehlt sich, jetzt
schon den angepassten Musterkontenplan zu verwenden.

Von Robert Schwarzenbach

Das im Januar 2013 in Kraft getre-
tene neue Rechnungslegungsrecht

schafft eine einheiüiche Ordnung für die

Rechnungslegung. Es gilt auch für alle

Baugenossenschaften. Sie müssen die

neuen Bestimmungen erstmals zwingend
ab dem Geschäftsjahr 2015 anwenden.

Die neuen Buchführungs- und Rech-

nungslegungsvorschriften im Obligatio-
nenrecht (OR 957ff.) sind viel systema-
tischer und detaillierter als bisherige
Regelungen. So gibt es nun verbindliche
Mindestgliederungsvorschriften für Bi-
lanz (OR 959a) und Erfolgsrechnung (OR
959b). Auch ist der Mindestinhalt für den

Anhang der Jahresrechnung (OR 959) be-
schrieben.

Jetzt schon Buchhaltung anpassen
Wohnbaugenossenschaften Schweiz em-
pfiehlt allen Baugenossenschaften, die

notwendigen Anpassungen, zum Beispiel
bei der Kontengliederung, bereits dieses

Jahr vorzunehmen. Das erleichtert auch
den Vorjahresvergleich im Jahr 2015. Der
Musterkontenplan der Dachorganisatio-
nen des gemeinnützigen Wohnungsbaus

und die zugehörigen Erläuterungen sind
bereits entsprechend aktualisiert und
können ab sofort benutzt werden (uwmz
fowo.arfmm.ch). In ihnen werden alle
Konten und der Anhang genau erklärt.

Änderungen bei Rechnungslegung
Zu den wichtigsten Änderungen zählt,
dass keine Gründungs-, Kapitalerhö-
hungs- und Organisationskosten mehr
aktiviert werden dürfen. Anpassungen
gibt es auch bei den Rückstellungen. Die
meisten Wohnbauträger halten die nun
vorgeschriebene Mindestgliederung der
Bilanz bereits ein; neu müssen sie auch
die Erfolgsrechnung in Staffelform dar-
stellen. Dies bedeutet, dass mit dem Er-

trag begonnen wird und davon die Auf-
Wendungen in gesetzlicher Reihenfolge
abgezogen werden, bis als Total das Jah-

resergebnis bleibt. Neu ist auch, dass

Wohnbaugenossenschaften mit mehr als

2000 Genossenschaftern einen aner-
kannten Rechnungslegungsstandard an-
wenden müssen. Dazu gehören ein Lage-
bericht, eine Geldflussrechnung und zu-
sätzliche Angaben im Anhang.

Grundsätzlich hat die neue Rechnungsle-

gung keine steuerlichen Auswirkungen,
da die Möglichkeiten zur Bildung und
Auflösung von stillen Reserven bestehen
bleiben. Hingegen könnte die erhöhte

Transparenz dazu führen, dass die Steuer-

Verwaltungen steuerlich nicht anerkannte
Sachverhalte feststellen und aufrechnen.

Bestimmungen für die Revision
Die neue Rechnungslegung berücksichtigt
stärker als bisher die Grösse eines Unter-
nehmens. Die Schwellenwerte für die or-
dentliche Revision wurden erhöht (siehe
Tabelle). Eine ordentliche Revision istVor-
schrift für Wohnbaugenossenschaften, die
während zwei Geschäftsjahren zwei der
drei folgenden Kriterien erfüllen: Bilanz-

summe über 20 Millionen Franken; Um-
satz über 40 Millionen Franken; mehr als

250 Vollzeitstellen. Liegen ihre Werte dar-

unter, müssen sie gemäss OR 727a eine

eingeschränkte Revision vornehmen.
Kleine Genossenschaften können

auch auf eine eingeschränkte Revision
verzichten und dafür eine prüferische
Durchsicht durchführen lassen (Opting-
out, OR 725a Abs. 2). Bedingung dafür ist,
dass sie maximal zehn Vollzeitstellen auf-
weisen und alle Genossenschafter mit
dem Verzicht einverstanden sind. Der
Dachverband empfiehlt Wohnbaugenos-
senschaften mit bis zu 100 ungeförderten
Wohnungen eine prüferische Durchsicht;
bei geförderten Wohnungen gilt für eine

ANZEIGE



17

prüferische Durchsicht die BWO-Grenze

von maximal 30 Wohnungen.

Besserer Minderheitenschutz
Ein Ziel der Gesetzesrevision war es, den
Minderheitenschutz zu stärken. Zehn
Prozent der Genossenschafter können
daher verlangen, dass eine Baugenossen-
schaff - unabhängig von ihrer Grösse -
eine ordentliche Revision durchführt
oder dass ein anerkannter Rechnungsle-
gungsstandard verwendet wird. Nicht zu

vergessen ist, dass viele Genossenschaften

aufgrund von Reglementen von Subventi-

onsgebern, Vereinbarungen mit Darle-

hensgläubigern oder wegen statutarischer
Vorschriften zusätzlichen Anforderungen
an die Rechnungslegung unterliegen.

Rechnungslegung: wwtnüwo.admm.ch >

BWO > Rechtliche Grundlagen;
OR: Mww.qrfmm.ch > Bundesrecht.

UNSERE FINANZDIENSTLEISTUNGEN FUR SIE

Prüferische Durchsicht (Opting-out)
Der Dachverband bietet Wohnbaugenos-
senschaften, die auf die eingeschränkte
Revision verzichten, die Durchführung der

prüferischen Durchsicht an. UnserVer-
bandsfinanzfachmann Robert Schwarzen-
bach überprüft dazu Ihre Unterlagen, sieht

vor Ort Ihre Bücher durch und führt ein In-

terview mit Ihren Finanzverantwortlichen.
Üblicherweise reichen dafürzwei Stunden.

Abschliessend erstellt er einen Berichtzu-
handen der Generalversammlung.
Kosten: Für Genossenschaften mit bis zu

vier Wohnungen 750 Franken, pro zusätz-
liehe Wohnung 20 Franken.

Finanz-Check zur Zukunftsplanung
Fehlt die Übersicht über die Finanzlage
Ihrer Wohnbaugenossenschaft? Stehen

grössere Investitionen an? Ist viel Fremd-

kapital in Ihren Büchern? In solchen Situ-
ationen schafft eine Standortbestimmung
mit dem Finanz-Check Klarheit. Unser Fi-

nanzfachmann beleuchtet Kriterien wie

Kapital- und Vermögensstruktur, Liquidi-
tat, Cash flow, Ertragslage oder Rückzah-

lungsfähigkeit und macht einen Bench-

markvergleich, weist Sparpotenziale aus
und schlägt Ihnen bei Bedarf Massnahmen

zur Senkung von langfristigen Risiken vor.
Innerhalb von sechs bis acht Wochen er-
stellt erein Kennzahlenblatt und einen Be-

rieht mit Stärken und Schwächen.

Kosten: je nach Aufwand 1500 bis 4000
Franken.

Robert Schwarzenbach, 044 360 26 55,
robett. sefr wfl /'zewhach@wbg-.vcüwetz, c/z
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Übersicht Bestimmungen Buchführung und Revision

Kleine Genossenschaften
- max. 10 Vollzeitstellen
- max. 30 geförderte Wohnungen
- alle Genossenschafter müssen

einverstanden sein

Mittlere Genossenschaften
- bis CHF 20 Mio. Bilanzsumme
- bis CHF 40 Mio. Umsatz
-bis 250 Vollzeitstellen

zwei dieser drei Kriterien,
mind, zwei Jahre in Folge

Grosse Genossenschaften
- ab CHF 20 Mio. Bilanzsumme
- ab CHF 40 Mio. Umsatz
- ab 250 Vollzeitstellen

zwei dieser drei Kriterien,
mind, zwei Jahre in Folge

Zusatzkriterium
ab 2000 Genossenschaftern

Buchführung
(Rechnungslegung)

OR 957 ff.
Buchführungsvorschriften (OR 957 und 958)
Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang (OR 959)
Mindestgliederungsvorschriften beachten (OR 959)
Befreit von einer Konzernrechnung (OR 963a)

OR 957 ff.
+

OR 961
Zusätzliche Angaben im Anhang
Lagebericht
Geldflussrechnung

OR 962
Zusätzlich zurjahresrechnung:
Abschluss nach einem aner-
kannten Rechnungslegungs-
Standard oder Konzernrechnung
nach einem anerkannten
Standard

Revision Eingeschränkte Revision (OR 727a)
Kontrolle der Jahresrechnung und der Buchführung durch zugelassene
Revisoren im kleineren Umfang als bei einer ordentlichen Revision

Ordentliche Revision (OR 727)*
Kontrolle der Jahresrechnung und der Buchführung durch
zugelassene Revisionsexperten

Verzicht auf Revision Opting-out / Prüferische
Durchsicht (OR 727a Abs. 2)
Kontrolle der Jahresrechnung und der
Buchführung durch ausgewiesene
Fachkräfte im kleineren Umfang als
bei einer eingeschränkten Revision

Opting-out nicht möglich

* Hinweis: Eine ordentliche Revision muss durchgeführt werden, wenn dies mindestens 10 % der Genossenschafter verlangen - unabhängig von der Grösse der Baugenossenschaft.
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